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#ST# Bundesversammlung.

Die ausserordentliche Session ist am 12. November 1938 geschlossen
worden. Die Übersicht der Verhandlungen wird nächstens dem Bundes-
blatt beigelegt werden.

In den N a t i o n a l rat ist neu eingetreten:
Herr P f i s ter, Bruno, Dr. oec. pubi., Sekretär des Verbandes schweize-

rischer Müller, von Solothurn, Obererlinsbach und St. Gallen, in Zürich,
an Stelle des zurückgetretenen Herrn Dr. A. Saxer.

1044

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Reglement
über

die Lehrlingsausbildung in der Kleiderfärberei und
Chemisch-Wäscherei.

Das eidgenössische Volkswir t schaf t sdepar tement ,

nach Massgabe von Art. 5, Abs. l, Art. 13, Abs. l, und Art. 19, Abs. l,
des Bundesgesetzes vom 26. Juni 1930 über die berufliche Ausbildung (in der
Folge Bundesgesetz genannt) und von Art. 4, 5 und 7 der zugehörigen Ver-
ordnung I vom 23. Dezember 1932, erlässt nachstehendes

Reglement über die Lehrlingsausbildung
in der Kleiderfärberei und Chemisch-Wäscherei.

1. Berufsbezeichnung und Lehrzeitelauer.
Die Lehrlingsausbildung in der Kleiderfärberei und Chemisch-Wäscherei

erstreckt sich auf folgende Berufe:

A. Kleiderfärber, mit einer Lehrzeitdauer von 3 Jahren.
Dieser Beruf umfasst die drei Arbeitsgebiete Kleiderfärben, Chemisch-

waschen und Detachieren. Die Aufnahme von Lehrlingen ist daher nur in
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